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Hier wird jetzt sehr viel herumspekuliert, daher schreibe ich mal was als ehemaliger Schöffe.

Für ein Urteil muss die E'rfüllung eines Straftatbestandes mit hinreichender Sicherheit bewiesen
werden. Einlassungen der Angeklagten können hierbei als Geständnis gewertet werden.
Ursprünglich waren wesentlich mehr Verhandlungstage angesetzt. Hätte die Damen sich nicht
eingelassen, dann wären weitere Zeugenbefragungen hinzugekommen. Dies kann auch der
Grund sein, dass man im Urteil auf die meines Erachtens nach noch wesentlich
schwerwiegendere Verfehlung, nämlich erst 48 Stunden nach Kenntnis vom Krankenstand der
Schülerin dort aufgeschlagen zu sein, gar nicht weiter eingegangen ist. Man an dieser Stelle
schlichtweg den Sack zu gemacht, da man genug Material für eine Verurteilung zusammen
hatte. Ansonsten hätte man sicherlich noch weitere Aussagen zusammengetragen, verbunden
mit dem Risiko, dass auch das Strafmaß noch nach oben hätte gehen können.

1
https://www.lehrerforen.de/thread/62594-klassenfahrten-nach-uk-unter-den-derzeitigen-
rahmenbedingungen/?postID=826943#post826943

https://www.lehrerforen.de/thread/62594-klassenfahrten-nach-uk-unter-den-derzeitigen-rahmenbedingungen/?postID=826943#post826943
https://www.lehrerforen.de/thread/62594-klassenfahrten-nach-uk-unter-den-derzeitigen-rahmenbedingungen/?postID=826943#post826943

